
§ 2

§ 2 
 
1Von Orden und religiösen Kongregationen geleitete Schulen, die bisher den Charakter öffentlicher Schulen 
gehabt haben, behalten ihn, soferne sie die an gleichartige Schulen gestellten Anforderungen erfüllen. 
2Unter den gleichen Vorbedingungen kann auch neuen Schulen von Orden und Kongregationen dieser 
Charakter durch die Staatsregierung verliehen werden.


